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Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)
Anlage 5

› In den ersten fünf Betriebsjahren bei Anlagen unter 50 kW Vergütung von 9,2 Cent 
(netto) pro kW/h

› Nach fünf Jahren bei Erreichung von 60 % eines errechneten Referenzertrags 5,05 Cent 
(netto) 

› Weiterführung des höheren Vergütungssatzes nach fünf Jahren bis insgesamt zwanzig 
Jahre unter bestimmten Voraussetzungen möglich 

› Gutachten nach § 29 Abs. 3 zum Nachweis, dass Anlagen am geplanten Standort 
mindestens 60 Prozent des Referenzertrages erzielen können, müssen physikalische 
Standortbeschreibungen enthalten, standortspezifische Windmessungen oder 
extrapolierbare Betriebsdaten eines benachbarten Windparks zu Grunde legen und 
diese für eine prognostische Bewertung in einen Langzeitbezug zu vorhandenen 
Winddatenbanken setzen. Maßgeblich für die Energieertragsberechnung ist die freie 
Anströmung der Windenergieanlage

› Bei der Anwendung des Referenzertrages zur Bestimmung des verlängerten Zeitraums 
der Anfangsvergütung ist die Leistung im Sinne des § 3 Nr. 6 zu berücksichtigen, 
höchstens jedoch diejenige Leistung, die die Anlage aus genehmigungsrechtlichen 
Gründen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz maximal erbringen darf. 
Temporäre Leistungsreduzierungen sind nicht zu berücksichtigen 
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› Eine Referenzanlage ist eine Windenergieanlage eines bestimmten Typs, für die sich 
entsprechend ihrer von einer dazu berechtigten Institution vermessenen 
Leistungskennlinie, an dem Referenzstandort ein Ertrag in Höhe des Referenzertrages 
errechnet

› Der Referenzertrag ist die für jeden Typ einer Windenergieanlage einschließlich der 
jeweiligen Nabenhöhe bestimmte Strommenge, die dieser Typ bei Errichtung an dem 
Referenzstandort rechnerisch auf Basis einer vermessenen Leistungskennlinie in fünf 
Betriebsjahren erbringen würde. Der Referenzertrag ist nach den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik zu ermitteln; die Einhaltung der allgemein 
anerkannten Regeln der Technik wird vermutet, wenn die Verfahren, Grundlagen und 
Rechenmethoden verwendet worden sind, die enthalten sind in den Technischen 
Richtlinien für Windenergieanlagen, Teil 5, in der zum Zeitpunkt der Ermittlung des 
Referenzertrags geltenden Fassung der Fördergesellschaft Windenergie e. V. (FGW) 1)

› Der Typ einer Windenergieanlage ist bestimmt durch die Typenbezeichnung, die 
Rotorkreisfläche, die Nennleistung und die Nabenhöhe gemäß den Angaben des 
Herstellers

› Der Referenzstandort ist ein Standort, der bestimmt wird durch eine Rayleigh-
Verteilung mit einer mittleren Jahreswindgeschwindigkeit von 5,5 Metern je Sekunde in 
einer Höhe von 30 Metern über dem Grund, einem logarithmischen Höhenprofil und 
einer Rauhigkeitslänge von 0,1 Metern
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› Die Leistungskennlinie ist der für jeden Typ einer Windenergieanlage ermittelte 
Zusammenhang zwischen Windgeschwindigkeit und Leistungsabgabe unabhängig von 
der Nabenhöhe. Die Leistungskennlinie ist nach den allgemein anerkannten Regeln der 
Technik zu ermitteln; die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik 
wird vermutet, wenn die Verfahren, Grundlagen und Rechenmethoden verwendet 
worden sind, die enthalten sind in den Technischen Richtlinien für Windenergieanlagen, 
Teil 2, der Fördergesellschaft Windenergie e. V. (FGW) 1) in der zum Zeitpunkt der 
Ermittlung des Referenzertrages geltenden Fassung. Soweit die Leistungskennlinie 
nach einem vergleichbaren Verfahren vor dem 1. Januar 2000 ermittelt wurde, kann 
diese anstelle der nach Satz 2 ermittelten Leistungskennlinie herangezogen werden, 
soweit im Geltungsbereich dieses Gesetzes nach dem 31. Dezember 2001 nicht mehr 
mit der Errichtung von Anlagen des Typs begonnen wird, für den sie gelten

› Zur Vermessung der Leistungskennlinien nach Nummer 5 und zur Berechnung der 
Referenzerträge von Anlagentypen am Referenzstandort nach Nummer 2 sowie zur 
Bestimmung der erzielbaren Energieerträge am geplanten Standort nach Nummer 6 
sind für die Zwecke dieses Gesetzes die Institutionen berechtigt, die entsprechend der 
technischen Richtlinie Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Prüf- und 
Kalibrierlaboratorien (DIN EN ISO/IEC 17025), Ausgabe April 2000 2), entsprechend von 
einer staatlich anerkannten oder unter Beteiligung staatlicher Stellen evaluierten 
Akkreditierungsstelle akkreditiert sind 
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